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Republik Osterreich 
DER BUNDESKANZLER 

n~ 1 q 4 -1 dt!ll' Ud1agcn zu den Iltenographi!'ld1Cn Protokollen des Nationalrz:~e5 -- YJ. qesetzgebungsperiode 

rJl '">0 890 D ..-/c8 i.J • c... -~ r1'.1, 0 12. November 1968 
Parlamentarisc.he Anfrage an 
den Bundeskcmzler (883/J), 
betr. die :Sntschließung (68) 9 
des I'.:Iinisterkomi tees des Europa­
rates , betr. die ErhaltLLrtg von 
Gebieten für Freizeit'gestaltung 
im Freien 

1QS- IA.B. 
ZU qg3/J. 
Präs. am. __ .t~~_~_9_Y!Jg68 

!ill den 

Pre,sidenten des Nationalrates 
Herrn Dr.Alfred h'IAIJEfrA 

, 
-: 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. LEITNER, 
Dr. KRß,-NZL1~lli.YR, GABRIELE und Genossen haben am 18.Sep­
tember 1968 unter Nr.883/J an mich eine Anfrage, be­
treffend die Entschließung (68) 9 des l'Jinisterkomitees· 
des Europarates, betreffend die Erhaltun.g von Gebieten 
für Freizeitgestaltung im Freien, gerichtet,· welche fol­
genden \Vortlaut hat: 

"Das Ministerkomitee des Europarates hat am 3.II'lai 
1968 eine Entschließung (68) 9 angenommen, die sich mit 
der ErhaltUIlg von Gebieten für die Freizeitgestaltung 
beschäftigt. 

·Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den 
Herrn Bundeskanzler die 

A n f I' a.g e : 

Werden Sie, Herr Bundeskanzler, im Rahmen der Bun­
desregierlmg die Durchführbarkeit dieser Entschließung 
in Österreich prüfen?" 

Ich beehre mich, diese {ulfrage wie folgt zu beant­
worten: 

.j. 
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Ger.läß J\.rtikel 15 BUl1.des-Verfassungsgesetz ist die 
Erhaltung von Gebieten für Freizeitgestaltung im l!'reien 

im wesentlichen Landessache. 

Laut Iv: i tteillli"lg der 'Ierbindungsstelle der Bundes­

länder beim Amt der Niederösterreichischen Landesre­
gierung sir~d, besonders in dEm letzten Jahren, zahlrei­
cheLandesgesetze - und zwar sowohl Naturschutz- als 
auch Haumordnungsgesetze - verabschiedet worden, u.a.: 

Salzburger SeenschutzverorcLYlung, LGB1. Nr. 61/57 
(insbesondere ~ 1); 
Erklärurlg der steirischen Salzkamr:1ergutseen zu Na­
turschutzgebieten, LGB1.Nr.55/59, in der Fassung 
der Novelle Nr.4'7/66; 
Oberösterreiehische Seen- l;'aturschutzgebiete -
Verordnung, LG131 .. Nr.9/65; 
Maßnahmen auf dem Ge'biete der Raumordnungsgesetze : 

Salzburg: 
:t-ntvvicklungsplan "Wallersee TI, LGB1.Nr.51/65; 

Steiermark: 
Entwicklungsprogramm "Predlitz-Turracher 
Höhe", I/GBl. Nr. 3Lf./68; 

Kärnten: 
§ 9 des Entwicklungsprogrammes "Unter­
kärntner Seengebiet" , LGBl.Nr. Lf.O/61; 
§ 10 Absätze 1 u. 2 des Entwicklungspro­
grammes TlKlagenfurt und Umgebung", 
LGB1.Nr.87/62; 
§ 8 Abs. 1 des Entwicklungsprogrammes 
"I'!Iittleres Gailtal", LGBl.Nr.27/63; 
§ 7 Abs. 1 u.2 des Entwicklungsprogramrnes 
"Oberes I,:ölltal", LGBl o Nr.24/66; 
§ 7 Abs.1 u.2 des Entwicklungsprogrammes 
"Flattnitz" , LGBl.Nr.27/67. 

In diesen Kärntner Entwicklungsprogrammen erfolgt 
bereits eine genaue Einteilung in Erholungs-, Bäder- und 
Sportflächen sowie IvIöglichkei ten zur Ausübung des Winter­
sports. 

Die Verbindungsstelle der B-lUldesländer- beim Amt der 

Niederösterreichischen Landesregierung hat besonders 
darauf hingewiesen, daß die L911ö,er beabsichtic;en, diese 
Maßnahmen weiter auszubauen. 
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Auf dem Gebiete der 3undesgesetzgebung weise ich 

auf einice .Bestir:Ji1Ul1c;en des r.:flichtschulerhaltun(;s­

grundsatzgesetzes 1955 (insbesondere t! 7, 1,bs.3) oder 

die Seenverordn'tL.'1g, BG3l. Nr.1 03/61 (mit Bestim!1un~ßn 

für Waspersportveranstal tUIlc;en, Schutzzonen und Sperr­

gebieten), hin. 

l?erner wäre das im AuftraGe der 13nndesregierung 

von einem 41köpfigen Sachverständigenteam unter der Lei...;. 

tung von })rof 0 Dr. ;V1.JHZER zu erstellende Gutachten über 

eine Bundesraumordnu.Ylg zu erwähnen. 

Die Bundesregierung wird im Hahnen der ihr auf 

Grund der Bundesverfassung zustehenden Kompetenzen den 

Ausbau der einschlägigen Vorschriften unterstützen.' 

, : 
I ! ., 
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